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INFORMATION
zum Schwangerschaftsabbruch
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WEG MIT 
§ 219a



Frauen in Verden danken für ihre Unterstützung:

Jede Frau, die über einen Schwangerschafts-
abbruch nachdenkt, sollte immer und unein-
geschränkt Zugang zu Informationen haben. 

Umfassende und unabhängige Informationen 
zum Thema Schwangerschaftsabbruch  
müssen öffentlich verfügbar sein.  
Dazu gehören auch Angaben über die
regionale Versorgung und die verwendeten 
Methoden. Sachliche Informationen sind  
keine Werbung und dürfen nicht durch  
das Strafgesetzbuch Paragraph 219a  
kriminalisiert werden!

Beratungsstelle bei 
häuslicher Gewalt

Frauenberatung
Verden

Protestaktion gegen den  
  Paragraphen 219a

Gleichstellungsbeauftragte in  
Stadt und Landkreis Verden


